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Vorwort 

Heute steht nicht mehr der Ausbau staatlicher Wahrnehmungsfelder  an, son-
dern deren Verminderung. Die Frage der Einbindung Privater macht auch vor 
dem Polizei- und Ordnungsrecht nicht halt, zumal die Prävention eine immer 
größere Rolle spielt. Seit jeher sind die staatlichen Handlungsbefugnisse im Be-
reich der Gefahrenabwehr  bei tatsächlichen Unsicherheiten problematisch. Das 
spiegelt die Diskussion über die Zulässigkeit von Gefahrerforschungseingriffen, 
Gefahren- und Risikovorsorge wider. Bietet die freiwillige Gefahrenprävention 
einen Ausweg? Kann die Übernahme privater Verantwortung zu einer wirksa-
men Gefahrenbannung fuhren, die eine Anhebung der ordnungsrechtlichen Ein-
griffsschwelle  ermöglicht und damit den Staat entlastet? Mit diesem Ansatz ver-
sucht die vorliegende Studie auf die vielfältige Problematik der Ausweitung und 
zugleich immer schwierigeren Bewältigung notwendiger Gefahrenbekämpfung 
und Sicherheitsgewährleistung zu reagieren. 

Herrn Professor  Norbert  Simon  danke ich sehr herzlich für die Übernahme 
dieses mittlerweile zehnten Buches in sein Verlagsprogramm. Seine Offenheit 
und Großzügigkeit sowie die fruchtbare  Zusammenarbeit mit seinem Verlag 
bilden eine wichtige Grundlage für meine wissenschaftliche Forschung. Das gilt 
ebenfalls für die hervorragende Arbeit von Frau Claudia  Schüft , M. A., die auch 
dieses Buch formatierte. 

Aachen, im Februar 2003 

Walter  Frenz 
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Einführung 

Das Recht der Gefahrenabwehr  ist bislang noch einer der klassischen Berei-
che ordnungsrechtlichen Eingreifens der Behörden, und selbst die polizeiliche 
Tätigkeit im Vorfeld wird weiterhin dogmatisch der Gefahrenabwehr  zugerech-
net;1 andere sprechen demgegenüber von einer neuen „dritten polizeilichen Auf-
gabenkategorie".2 Jedenfalls finden sich Elemente freiwilliger  Gefahrenpräven-
tion bislang nicht durchgehend und sind im Wesentlichen auf die Erhaltung der 
Sicherheit für eigene Sachgüter beschränkt,3 erstrecken sich hingegen weniger 
auf den Schutz von Rechtsgütern anderer. Stehen insoweit Schäden unmittelbar 
bevor, bedarf  es staatlicher Gefahrenabwehr.  Diese ist freilich nicht notwendig, 
wenn bereits im Vorfeld die Verursacher von Gefährdungslagen den Eintritt 
von Schäden verhindern. Freiwillige Gefahrenprävention  kann daher ordnungs-
rechtliche Gefahrenabwehr  entbehrlich machen. 

Eine solche Konzeption korrespondiert mit Überlegungen, im Bereich der 
Kriminalität durch konsequente Prävention in Form der Straftatenvorbeugung 
ein späteres polizeiliches Eingreifen überflüssig werden zu lassen; dort geht es 
um „Straftatenverhütung"  und „Verfolgungsvorsorge". 4 Allgemeiner wird die 
polizeiliche Gefahrenvorsorge  thematisiert.5 Diese präventiven Formen polizei-
lichen Tätigwerdens bringen in der fortbestehenden Kernaufgabe des Staates 
„innere Sicherheit"6 vermehrt kooperative Handlungsformen zwischen Staat und 
Privaten mit sich. Diese sollen zu einer gemeinsamen Verantwortung von staat-
lichen Institutionen und gesellschaftlichen Akteuren innerhalb eines sog. sicher-

1 Götz , Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, Rn. 86, 88, 504 m. w. N. 
2 Knemeyer , Polizei- und Ordnungsrecht, Rn. 15, 17 m. w. N. 
3 Siehe zum aktuellen Stand Stober , ZRP 2001, 260 ff.;  Pitschas , Polizei und Si-

cherheitsgewerbe, S. 75 ff., 117 ff., 127 ff.;  von Arnim , in: Ottens/Olschok/Landrock, 
Recht und Organisation privater Sicherheitsdienste in Europa, S. 3 ff. 

4 Albers , Die Determination polizeilicher Tätigkeit in den Bereichen der Straftaten-
verhütung und der Verfolgungsvorsorge, S. 118 ff. 

5 So der Titel der Dissertation von Aulehner , Polizeiliche Gefahren- und Informati-
onsvorsorge. 

6 Zuletzt näher Gramm , Privatisierung und notwendige Staatsaufgaben, S. 82 ff., 
395 ff.,  410 ff., 461 ff. 
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heitspolitischen Mitwirkungsverhältnisses verdichtet und in ein Polizeirecht als 
Sicherheitskooperationsrecht eingebettet werden.7 In diesem Rahmen sollen 
dann Staat und Bürger Jeweils nach ihren Kräften sowie auf eigene Weise den 
Sicherheitszweck verfolgen". 8 

Kann sich solchermaßen eine Einbindung Privater in die klassische Kernauf-
gabe der inneren Sicherheit ergeben, muss diese erst recht im Bereich der durch 
private Gefährdungen veranlassten Gefahrenbannung möglich sein. Sie kommt 
vor allem dann in Betracht, wenn Private als Verursacher die Wirkungszusam-
menhänge und Vorbeugungsmöglichkeiten vielfach am besten kennen, weil sie 
die Gefährdungslage geschaffen  bzw. deren Entwicklung beobachtet haben und 
auf die spezifischen Erfahrungen in ihrem Tätigkeitsbereich zurückgreifen  kön-
nen. Diese besonderen Kenntnisse nützen vor allem dann, wenn es um eine 
langfristige Strategie zur Vermeidung von Schadensfällen geht, mithin im Be-
reich der Gefahrenvorsorge.  Diese ist insbesondere angezeigt, wenn es sich um 
unübersichtliche Gefährdungslagen handelt. 

Ein Beispiel für solche unübersichtlichen Gefährdungslagen, die einer nähe-
ren Konzeption zur Vermeidung von Schadensfällen bedürfen, bildet der Alt-
bergbau. Dies gilt weniger für den „tiefen Bergbau". Erfolgte der Abbau von 
Bodenschätzen wie im nördlichen Ruhrgebiet unter Tage, traten währenddessen 
sowie eine gewisse Zeit danach als Folge von Senkungsbewegungen aufgrund 
von Hohlräumen Schieflagen und Krümmungen der Geländeoberfläche auf, die 
zu Zwangsverformungen von Baugrund und Böden sowie zu Zwängungen in 
Bauwerken führen konnten. Nach einigen Jahren und nur in Ausnahmefällen 
erst nach Jahrzehnten tritt aber dann wieder Bodenruhe ein,9 so dass auch keine 
Gefährdungen mehr drohen. Demgegenüber herrscht in Gebieten mit früherem 
tagesnahem Bergbau wie im südlichen Ruhrgebiet zunächst Bodenruhe, bis 
plötzlich Tagesbrüche oder Erdfälle auftreten. Wegen der nur geringen Überde-
ckung mit einer Bodenschicht können leicht den Grubenbauen direkt aufsit-
zende Tagesöffnungen  wie Schächte und Lichtöffnungen  sowie Aufhauen, also 
Durchschläge zur Erdoberfläche  aus tagesnahem Abbau, einbrechen. Oder Erd-
fälle können in Verbindung mit dem versickernden Anteil der Niederschläge 
allmählich in tagesnahe Grubenbaue einfließen. Tagesnaher Bergbau ist grund-
sätzlich potentiell bruchauslösend, erfolgte er doch nur in geringer Tiefe, und 
können Flöze direkt zutage treten, sich mithin Flözausbisslinien direkt an der 
Tagesoberfläche befinden. Nach Beendigung der Abbauaktivitäten bestand viel-

7 Ausführlich  Pitschas,  DÖV 2002, 221 (224 ff.). 
8 Pitschas,  DÖV 2002, 221 (225). 
9 Hollmann,  Bergbau 46 (1995), 76 ff.  auch zum Folgenden. 
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fach nur eine geringe Überdeckung der Grubenbaue mit Lockermassen. Die 
Nachwirkungsmöglichkeiten sind zeitlich praktisch unbegrenzt. Je mehr Zeit 
vergeht, desto höher wird aufgrund zunehmender Veränderungen durch natürli-
che, aber auch durch menschliche Einwirkungen das Gefährdungspotential. 
Dieses tritt bei langer Schadensfreiheit  aus dem Blick und wird daher verkannt. 
Unkalkulierbare Einflüsse erwachsen aus nicht betriebsplanmäßig zugelassenem 
sowie nicht in Plänen verzeichnetem Bergbau. 

Auf diese Weise entsteht ein komplexes System, das sorgfältiger  Beobach-
tung und einer langfristigen Gefahrenprävention  bedarf,  um Schadensfälle aus-
schließen zu können. Diese können, wenn sie auftreten, zu großen Schäden fuh-
ren, so wenn Personen einbrechen, und viel Aufsehen erregen, wenn etwa ein 
Tagesbruch mitten in einem Wohngebiet erfolgt.  Daher haben die Bergbauun-
ternehmen bzw. ihre Rechtsnachfolger ein hohes Interesse daran, Schadensfälle 
zu vermeiden. Deshalb und infolge ihrer bergbauspezifischen Kenntnisse über 
Ursachen und Wirkungen von Einbrüchen und Erdfällen sind sie prädestiniert, 
eine eigenständige Gefahrenvorsorge  zu betreiben, die ordnungsbehördliches 
Eingreifen weitestgehend entbehrlich macht. Der tagesnahe Altbergbau bildet 
daher ein Musterbeispiel für einen möglichen Bereich freiwilliger  Gefahrenprä-
vention. Bei der näheren Ausgestaltung ist allerdings zu bedenken, dass auch 
Bergbauunternehmen den Schwierigkeiten zur Bewältigung ungewisser Sach-
verhalte unterliegen. 

Rechtliche Maßstäbe hierfür  existieren nicht im klassischen Polizei- und 
Ordnungsrecht, das auf Prävention und Kooperation noch nicht eingestellt ist. 
Eine wichtige Vorbildfunktion kann aber insoweit das Umweltrecht einnehmen, 
das sehr stark von vorsorgenden und kooperativen Elementen durchsetzt ist. 
Das zeigt sich gerade im recht neuen Bundes-Bodenschutzgesetz,10 das sich wie 
die Gefahrenprävention  im Altbergbau mit Spätfolgen aus früherer  Tätigkeit be-
fasst, zugleich den Eintritt von Schäden vermeiden wil l und zu diesem Zwecke 
ein abgestuftes Instrumentarium an Gefahrerforschungs-  und Vorsorge-, aber 
auch Abwehrmaßnahmen zur Verfügung stellt. Dabei kommt privatem Tätig-
werden die primäre Bedeutung zu; staatliches Eingreifen ist weitestgehend se-
kundär. Von daher existieren Parameter, die als Vorbild für eine freiwillige Ge-
fahrenprävention  dienen können. Diese gilt es freilich aus dem spezifischen Um-
weltbereich in den allgemeinen Sektor der Gefahrenvorsorge  zu übertragen. 
Aber auch dies kann nur nach den Besonderheiten des jeweiligen Einzelgebietes 
erfolgen. Das in dieser Studie behandelte Fallbeispiel ist die Spätfolgenverant-
wortung im tagesnahen Altbergbau. 

10 Dieses ist hier nicht unmittelbar anwendbar, siehe unten § 2 D.II.5. 


